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Bekanntmachung Nr. 056/2014 vom 10.09.2014 
 

Bekanntmachung 
 
 
Bebauungsplan Nr. 3D - Gewerbegebiet -, 5. Änderung im Stadtteil Baesweiler 
 
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 23.09.2004 (BGB1. I S. 
2414) in der zuletzt gültigen Fassung und frühzeitige öffentliche Auslegung gem. § 3 (1) 
BauGB in der Fassung vom 23.09.2004 (BGB1. I S. 2414) in der zurzeit gültigen Fassung 
des Entwurfes zum Bebauungsplan Nr. 3D - Gewerbegebiet -, 5. Änderung im Stadtteil 
Baesweiler. 
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Der Rat der Stadt Baesweiler hat in seiner Sitzung am 09.09.2014 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 3D - Gewerbegebiet -, 5. Änderung gem. § 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen. Die frühzeitige öffentliche Auslegung des Entwurfes zum Bebauungsplan Nr. 
3D - Gewerbegebiet -, 5. Änderung ist gem. § 3 (1) BauGB beschlossen worden. 
 
Plangebietsabgrenzung: 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3D - Gewerbegebiet -, 5. Änderung und 
Erweiterung liegt zum überwiegenden Teil innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
Nr. 3D - Gewerbegebiet -, Änderung Nr. 1, 2 und 3, Gemarkung Baesweiler, Flur 28 und 
umfasst Teilbereiche der Flurstücke 267, 269, 284, 285 und 286 sowie die Flurstücke 271, 
273, 287 und als Erweiterung das Flurstück 39. Die Größe des Plangebietes beträgt ca. 
47.000 qm (4,7 ha). 
  
Die genaue räumliche Abgrenzung ist zeichnerisch festgesetzt. 
     
 
Ziel und Zweck der Planung: 
 
Der Grundstückseigentümer beantragt die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3D mit der 
Begründung, dass im Rahmen des derzeitigen Bauvorhabens und der aktuell laufenden 
Planung anhand von Systemsimulationen festgestellt wurde, dass die geplanten 
Steuerungseinrichtungen optimiert werden müssen. Um hier zu einem sinnvollen und 
insbesondere wirtschaftlichen Konzept zu gelangen, beabsichtigt der Bauherr, das 
Hochregellager in südwestlicher Richtung um drei Achsen (ca. 45 m) zu erweitern. 

 
Momentan endet das geplante Hochregallager in südwestlicher Richtung innerhalb der durch 
den Bebauungsplan gegebenen Grenzen. 
 
Die geplante Erweiterung um drei Achsen (ca. 45 m) bedeutet eine Verlängerung der Halle 
um ebenfalls 45 m, was zur Folge hat, dass die Gebäudeabmessungen außerhalb der 
Bebauungsplangrenzen liegen würden. 
 
Aus diesem Grund ist eine Änderung des Bebauungsplanes (Erweiterung des 
Geltungsbereiches in westlicher Richtung um ca. 22 m mit angepassten Baugrenzen) 
sinnvoll. 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB: 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 3D - Gewerbegebiet -, 5. Änderung liegt mit der 
Begründung in der Zeit vom 
 

18.09.2014 bis 16.10.2014 einschließlich 
 
in der Planungsabteilung der Stadt Baesweiler, Mariastraße 2, Zimmer 302, während der 
angegebenen Dienststunden öffentlich aus. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben 
werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und dass ein 
Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
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Dienststunden: 
 
montags, mittwochs und freitags 08.30 - 12.00 Uhr 
 
dienstags 08.30 - 12.00 Uhr 

 14.00 - 17.30 Uhr 
 
donnerstags 08.30 - 12.00 Uhr 
 14.00 - 16.00 Uhr 
 
montags, mittwochs und freitags nachmittags geschlossen. 
 
Baesweiler, 10.09.2014 
 
Der Bürgermeister 
Dr. Linkens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


